
Fegitimatrons - Karte.
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^er Unterzeichnete Gemeinde -Ausschuß bestätiget , daß
A«. wohnend , für den Wahldis ^ ict
als berechtigter Wähler erkannt , und ihm zu seinem Ausweise diese Ligitimations-
Karte ausgefertigt wurde.

Wien den Juni 1848.

rr mit dieser Legitinrtmons - Karte versehene Wähler wird eingeladen , da eine Stimmgebung
MM

durch Stellvertreter nicht gestattet ist , sich, sofern er sein Wahlrecht am 13 . oder I « . Juni ausgewiesen hat,
am IS . — alle übrigen aber am 20 . d. M . an dem Orte , wo die Legitimationsurkunde ertheilt wurde,
in der Zeit von 9 bis 12 Uhr , oder Nachmittags von 2 bis 5 Uhr , persönlich einzufinden , und unter Vor¬
weisung der Legitimations - Karte den Wahlzettel auf zehn Wahlmänner lautend versiegelt abzugeben , oder seine
Stimme mündlich zu Protokoll zu geben , jedenfalls aber den obigen Tag um 6 Uhr Nachmittags neuerlich zur
Eröffnung der Stimmzettel und Vornahme des Skrutim 'ums zu erscheinen , damit im Falle eine absolute Stim¬
menmehrheit sich nicht Herausstellen würde , zu einer neuen Wahl geschritten werden könne.
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